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Rechte des Feuerwehrangehörigen

•	 Aktives und passives Wahlrecht

•	 Während des Feuerwehrdienstes zur Arbeitsleistung nicht verpflichtet

•	 Lohnfortzahlung und Verdienstausfallersatz

•	 Ersatz von Sachschäden

•	 Versicherungsschutz bei Körperschäden

•	 Ausbildung

•	 Persönliche Schutzausrüstung

•	 Amtshaftpflicht
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Sonderrechte § 35 StVO

•	 Feuerwehr

•	 Polizei

•	 Bundeswehr

•	 Bundespolizei

•	 Zoll

•	 Katastrophenschutz

•	 Rettungsdienst

Zur Erfüllung hoheitlicher Aufgaben sind von den 
Vorschriften der Straßenverkehrsordnung befreit:

Die Inanspruchnahme muss dringend geboten sein!
•	 Retten von Menschenleben

•	 Abwenden von Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung

•	 Erhalten bedeutender Sachwerte
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Pflichten des Feuerwehrangehörigen

•	 Teilnahme des Feuerwehrangehörigen an
	 	 Einsätzen
 	 Ausbildungsveranstaltungen
 	 Sicherheitswachen
 	 Bereitschaftsdiensten

•	 Weisungen Vorgesetzter befolgen

•	 Unfallverhütungsvorschriften beachten 

•	 Dienst- und Schutzkleidung tragen
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Pflichten der Bevölkerung

•	 Verhüten, Melden und Löschen von Bränden

•	 Hilfeleistung bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr und Not

•	 Feuerwehrdienstpflicht

•	 Einsatztätigkeit beim Heranziehen durch den Einsatzleiter

•	 Duldung der Einwirkung auf Sachen durch Feuerwehrleute
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Zwangsmaßnahme

•	 Platzverweisung

•	 Absperrung

•	 Unmittelbarer Zwang

•	 Einschränkung von Grundrechten

Beachte: 
Sind vom Einsatzleiter anzuordnen 

Wahl des schonensten Mittels


